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Fallkonstellation  PCR-
Untersuchung 
zum Nachweis 
des Influenza 
A/H1N1-Virus  

PCR-Unter-
suchung zum 
Nachweis von 
Influenza A oder 
B im Zusam-
menhang mit 
der Influenza 
A/H1N1-
Virusdiagnostik 
(GOP 32841)  

Influenza- 
Schnelltest  

Weitere PCR-
Untersuchun-
gen zur Influen-
za A/H1N1-
Subtypisierung  

Patient mit Symptomen, die auf 
ein mögliches Vorliegen einer 
Erkrankung an der neuen In-
fluenza hindeuten und der zu 
den vom RKI definierten Risiko-
fällen zählt; das Ergebnis einer 
PCR-Untersuchung zum Nach-
weis des neuen Influenza 
A/H1N1-Virus wird wahrschein-
lich innerhalb von 48 Stunden 
nach Symptombeginn vorliegen.  

Als GKV-Leistung 
über die neue Ge-
bührenord-
nungsposition 
88740 außerhalb 
der morbiditätsbe-
dingten Gesamt-
vergütung einmal 
am Behandlungs-
tag berechnungs-
fähig.  

An demselben Be-
handlungstag nicht 
neben der GOP 
88740 und 88741 
berechnungsfähig.  

Keine GKV-
Leistung.  

Keine GKV-
Leistung (Koordina-
tion und Vergütung 
durch das Gesund-
heitsamt im Rah-
men von Maßnah-
men des öffentli-
chen Gesundheits-
dienstes).  

Patient mit schwerer Erkrankung, 
die auf ein mögliches Vorliegen 
einer Erkrankung an der neuen 
Influenza hindeutet und der zu 
den vom RKI definierten Risiko-
fällen zählt; das Vorliegen des 
Ergebnisses einer PCR-
Untersuchung zum Nachweis 
des neuen Influenza A/H1N1-
Virus innerhalb von 48 Stunden 
nach Symptombeginn ist nicht zu 
erwarten.  

Als GKV-Leistung 
über die neue Ge-
bührenord-
nungsposition 
88740 außerhalb 
der morbiditäts-
bedingten Gesamt-
vergütung einmal 
am Behandlungs-
tag berechnungs-
fähig.  

An demselben Be-
handlungstag nicht 
neben der GOP 
88740 und 88741 
berechnungsfähig.  

Keine GKV-
Leistung.  

Keine GKV-
Leistung (Koordina-
tion und Vergütung 
durch das Gesund-
heitsamt im Rah-
men von Maßnah-
men des öffentli-
chen Gesundheits-
dienstes).  

Patient mit Symptomen, die auf 
ein mögliches Vorliegen einer 
Erkrankung an der neuen In-
fluenza hindeuten und der zu 
den vom RKI definierten Risiko-
fällen zählt; eine PCR-
Untersuchung zum Nachweis 
des neuen Influenza A/H1N1-
Virus innerhalb von 48 Std. nach 
Symptombeginn ist nicht mög-
lich.  

 An demselben Be-
handlungstag nicht 
neben der GOP 
88740 und 88741 
berechnungsfähig. 

Als GKV-Leistung 
in begründeten 
Ausnahmefällen 
über die GOP 
88741 außerhalb 
der morbiditätsbe-
dingten Gesamt-
vergütung einmal 
am Behandlungs-
tag berechnungs-
fähig. 

Keine GKV-
Leistung (Koordina-
tion und Vergütung 
durch das Gesund-
heitsamt im Rah-
men von Maßnah-
men des öffentli-
chen Gesundheits-
dienstes).  

Patient zählt nicht zu den durch 
das RKI definierten Risikofällen 
und wünscht bei Symptomen ei-
ner Erkältung den laboratori-
umsmedizinischen Ausschluss 
des Vorliegens einer neuen In-
fluenza.  

Keine GKV-
Leistung (Inan-
spruchnahme als 
IGeL-Leistung nicht 
zu empfehlen).  

Keine GKV-
Leistung (Inan-
spruchnahme als 
IGeL-Leistung nicht 
zu empfehlen).  

Keine GKV-
Leistung (Inan-
spruchnahme als 
IGeL-Leistung nicht 
zu empfehlen).  

Keine GKV-
Leistung (Inan-
spruchnahme als 
IGeL-Leistung nicht 
zu empfehlen).  

 


